
Anlage 2  
(zu Nr. 8.3.3) 

Matrix zur Berechnung des Ersatzgeldes 
 

Wertstufe 
Landschafts-
bild1 

Ausprägung der Landschaftsbildeinheit 

Ersatzzahlung 
bei Einzelanlagen

Ersatzzahlung 
bei Windfarmen 
(3–7 Anlagen) 

Ersatzzahlung 
bei Windfarmen  
(ab 8 Anlagen) 

Kosten pro  
laufenden Meter 
Gesamtanlagen-
höhe pro Anlage 

Kosten pro  
laufenden Meter 
Gesamtanlagen-
höhe pro Anlage 

Kosten pro  
laufenden Meter 
Gesamtanlagen-
höhe pro Anlage 

Wertstufe 1 Landschaften mit geringer Bedeutung für das Landschaftsbild und die naturbezogene Erholung; 
intensive, großflächige Landnutzung dominiert; naturraumtypische Eigenart weitgehend überformt 
und zerstört; Vorbelastungen in Form von visuellen Beeinträchtigungen bezogen auf das Land-
schaftsbild durch störende technische und bauliche Strukturen, Lärm etc. deutlich gegeben (z. B. 
durch Verkehrsanlagen, Deponien, Abbauflächen, Industriegebiete); 

180 € 135 € 90 € 

Wertstufe 2 Landschaften mit mittlerer Bedeutung für das Landschaftsbild und die naturbezogene Erholung; 
naturraumtypische und kulturhistorische Landschaftselemente sowie landschaftstypische Vielfalt 
vermindert und stellenweise überformt, aber noch erkennbar; Vorbelastungen zu erkennen;  

360 € 315 € 270 € 

Wertstufe 3 Landschaften mit hoher Bedeutung für das Landschaftsbild und die naturbezogene Erholung; na-
turräumliche Eigenart und kulturhistorische Landschaftselemente im Wesentlichen noch gut zu 
erkennen; beeinträchtigende Vorbelastungen gering; hierunter fallen u. a. weniger sensible Berei-
che von Landschaftsschutzgebieten bzw. von Schutzzonen von Naturparken, Alpengebiet im Sinne 
der Verordnung über das Landesentwicklungsprogramm Bayern (Zonen A und B); 

600 € 555 € 510 € 

Wertstufe 4 Landschaften mit sehr hoher Bedeutung für das Landschaftsbild und die naturbezogene Erholung; 
Natur weitgehend frei von visuell störenden Objekten; extensive kleinteilige Nutzung dominiert; 
hoher Anteil naturraumtypischer Landschaftselemente; hoher Anteil natürlicher landschaftsprägen-
der Oberflächenformen; hoher Anteil kulturhistorischer bedeutsamer Landschaftselemente bzw. 
historischer Landnutzungsformen; hierunter fallen u. a. auch folgende Gebiete:  
Nationalparke, Kernzonen der Biosphärenreservate, besonders sensible Bereiche von Land-
schaftsschutzgebieten bzw. von Schutzzonen von Naturparken, Alpengebiet im Sinne der Verord-
nung über das Landesentwicklungsprogramm Bayern (Zone C).  

1 200 € 1 155 € 1 110 € 

 

                                                      
1  Die Ermittlung der Wertstufen erfolgt in einem Umkreis des Fünfzehnfachen der Gesamthöhe der Anlage (Gesamthöhe der Anlage = Nabenhöhe inklusive Rotorblätter) zuzüg-

lich Radius des Rotors; Nabenhöhe = Höhe der Achse, um die sich die Flügel des Rotors drehen). 


